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Vorwort 

Die Arbeit behandelt die Entstehung und die Rechtsfolgen solcher 
Ehen, Scheidungen und Kindschaftsverhältnisse, deren internationale 
Gültigkeit räumlich begrenzt ist. Da die Zahl der Ehen und der sonsti-
gen familienrechtlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Auslän-
dern ständig steigt, besonders infolge von Gastarbeiterbeschäftigung, 
Ausländerstudium und Auslandstourismus, haben diese Erscheinungen 
erhebliche Bedeutung für die Rechtsprechung und die Verwaltungs-
praxis. 

Für Richter, Verwaltungsbeamte und Wissenschaftler,  die in ihrer 
praktischen Arbeit häufig mi t Familienrecht und internationalem Pri-
vatrecht befaßt sind, w i rd vor allem der Besondere Teil der Arbeit von 
Interesse sein. Er stellt umfassend die Rechtsprechung und Literatur — 
häufig mi t rechtsvergleichenden Hinweisen — zu den zahlreichen Ein-
zelfragen der hinkenden Rechtsverhältnisse im internationalen Fami-
lienrecht dar. Bei der hinkenden Ehe sei vor allem auf die Übersichten 
zu ihrer Entstehung, zur Ehelichkeit bzw. Legitimation von Kindern, 
zum Erbrecht der Ehegatten und zum Scheidungsstatut, bei der hinken-
den Scheidung auf die Darstellung der Privatscheidungsfälle und auf 
die Erörterungen zur Wiederheirat eines hinkend geschiedenen Ehe-
gatten hingewiesen. 

Die theoretische Bedeutung der Arbeit beruht auf ihren methodischen 
Grundlagen und auf ihren Ergebnissen zum sogenannten Vorfragen-
problem. Das Vorfragenproblem  stellt eines der großen und bisher 
nicht geklärten Probleme des IPR dar. Die Untersuchung der hinkenden 
Rechtsverhältnisse — nur bei ihnen entfaltet das Vorfragenproblem 
praktische Bedeutung — führt  dazu, es nicht zu „lösen", sondern als im 
Ansatz verfehlt  aufzugeben und durch konkrete, dem Einzelfall ange-
paßte Fragestellungen zu ersetzen. Hand in Hand damit geht eine 
methodische Kr i t i k an der Betrachtungsweise, aus der das Vorfragen-
problem entstanden ist. Sie ist, wie die Untersuchungen zeigen, zu ab-
strakt, zu rechtstechnisch und stellt das Forum zu sehr in den Mit tel-
punkt; die den hinkenden Rechtsverhältnissen und wohl auch sonst dem 
IPR adäquate Betrachtungsweise muß konkret, sachnormnah und 
synoptisch sein. 

Kristian  Dorenberg 
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E i n l e i t u n g 

Begriffe  und methodische Grundlagen 

I . Z u m Thema 

I m Jahre 1948 schrieb Rabel  in einem Aufsatz: „ I t is a custom in wr i t -
ing about ,conflict of laws', to start w i th censuring the ineptitude of 
this t i t le and the mendacity of that other name, ,private international 
law4. The American Restatement, evidently moved by similar scruples, 
chose the t i t le of ,The law of the conflict of laws'. I have admired the 
amplitude of this expression but have found out that for my purpose 
more words are needed, namely: The conflict of the laws of the con-
fl ict of laws. This st i l l does not bring out that there is more conflict 
than law in the subject-matter1." 

Eines der besten Beispiele für die Wahrheit dieser bitter-ironischen 
Bemerkung sind leider die hinkenden Rechtsverhältnisse, und hier vor 
allem die des Familienrechts. Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es, 
die auf diesem Gebiet vorkommenden „conflicts of the laws of conflict 
of laws" zusammenzustellen, die dabei — bei der Entstehung und bei 
den Rechtsfolgen hinkender Rechtsverhältnisse im Familienrecht — 
auftretenden Probleme zu beschreiben und gewisse Lösungen vorzu-
schlagen, die zwar im theoretischen Ansatz etwas ungewöhnlich sein 
mögen, die uns aber geeignet erscheinen, den Antei l des „conflict" in 
diesem Gebiet zugunsten des „ law" zu verringern. 

Zusammen mi t der Entstehung der hinkenden Rechtsverhältnisse sind 
zugleich die Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung darzustellen. Bei ihren 
Rechtsfolgen sind zwei Fragen zu beantworten: 1. Haben sie dieselben 
Rechtsfolgen wie die nicht-hinkenden Rechtsverhältnisse? und 2. Sind 
dieselben Rechte zur Regelung der einzelnen Rechtsfolgen berufen wie 
bei jenen? Die erste Frage w i rd zu einer kritischen Uberprüfung  der 
Lehre von der Vorfrage  führen. 

I I . Geschichte des Begriffs  „Hinkende Rechtsverhältnisse" 

Den Begriff  des hinkenden Rechtsverhältnisses verdanken w i r F. 
Endemann.  Vor nunmehr über 50 Jahren veröffentlichte  er in der Jur i-
stischen Wochenschrift  einen Aufsatz, dessen Inhalt heute weithin ver-

1 Gesammelte Aufsätze Bd. I I S. 430. 



16 Einleitung 

gessen ist, der aber dennoch immer wieder in Kommentaren und Lehr-
büchern zitiert wird, und zwar wegen eines Begriffs,  den Endemann 
für diesen Aufsatz geschaffen  und durch ihn in die Rechtswelt einge-
führt  hat, den Begriff  „matrimonium claudicane"2. 

Der Aufsatz hatte jene unerfreuliche  Konsequenz des Art . 13 I I I 
EGBGB zum Gegenstand, daß durch ihn Ehen entstehen, deren Gült ig-
keit räumlich begrenzt ist. Beispiel:  Läßt sich ein Ausländer, dessen 
Heimatrecht auch für Eheschließungen im Ausland kirchliche Eheschlie-
ßung vorschreibt, in Deutschland nur standesamtlich trauen, wie es 
Art . 13 I I I EGBGB zugleich vorschreibt und genügen läßt, so ist er da-
mi t wohl nach deutschem, nicht aber nach seinem Heimatrecht verhei-
ratet8. Läßt er sich andererseits in Übereinstimmung mi t seinem Hei-
matsrecht in Deutschland nur kirchlich trauen, so ist er wohl nach sei-
nem Heimatrecht, auf Grund des Art . 13 I I I EGBGB aber nicht nach 
deutschem Recht verheiratet 3. 

Seine Ehe besteht im einen Staat, im anderen nicht; für das so ent-
standene widersinnige Gebilde einer Ehe mi t nach dem Staatsgebiet 
begrenzter Gültigkeit, für dieses „gescheckte Rechtsgebilde", wie Ende-
mann es nannte4, prägte er den Ausdruck „matrimonium claudicane" — 
deutsch „hinkende Ehe". Der lateinische Ausdruck geht nicht etwa auf 
eine Quelle des römischen Rechts zurück, sondern auf die Tradit ion der 
Gemeinrechtler, — Endemann  hatte seine juristische Ausbildung noch 
unter dem Gemeinen Recht erhalten — juristische Termini in lateini-
scher Sprache zu verwenden. 

Das Bild, das Endemann  mi t seinem Ausdruck verwandte, war tref-
fend und einprägsam. Treffend,  wei l in der Tat diese Ehen nur auf 
einem Bein stehen. I n dem Staat, in dem sie als gült ig betrachtet wer-
den, „stehen" sie, in dem anderen Staat nicht, obwohl die Gültigkeit in 
dem anderen Staat zu ihrem Wesen so nötig gehört wie zwei Beine zu 
einem gesunden Menschen; hinkende Ehen sind, um in der Sprache der 
Medizin zu bleiben, pathologische Fälle der Rechtsanwendung. 

Wie einprägsam der Ausdruck „hinkende Ehen" war, das beweist 
seine allgemeine Übernahme in der Rechtsprechung und Rechtslehre 
und schließlich seine Ausweitung zum allgemeinen Begriff  des hinken-
den Rechtsverhältnisses. 

I I I . Begriffsbestimmung 

Als hinkende Rechtsverhältnisse bezeichnet man heute ihrer Natur 
nach universale Rechtsverhältnisse, deren Existenz in verschiedenen 

2 Endemann:  „Matrimonium claudicans" JW 1914 S. 113—121. 
8 Vgl. Bes. Teil Β I 1 a). 
4 Endemann  a.a.O. S. 114 r. Sp. 



IV. Synoptische Betrachtung eines hinkenden Rechtsverhältnisses 17 

Staaten oder anderen räumlich getrennten Rechtsordnungen verschie-
den beurteilt wird 5 . I n der einen Rechtsordnung existieren sie, in der 
anderen nicht. Die folgenden Erörterungen beschränken sich auf Kon-
flikte zwischen Staaten. Interlokale Konflikte werden nicht behandelt. 
Im Zusammenhang mit interpersonalen oder interreligiösen Konflikten 
ist, soweit ersichtlich, der Ausdruck hinkende Rechtsverhältnisse noch 
nicht gebraucht worden. Wir wollen auch diese Möglichkeit nicht weiter 
verfolgen. 

Ihrer Natur nach universal sind solche Rechtsverhältnisse, deren Na-
tur es fordert, daß ihre Existenz nicht durch Gebietsschranken begrenzt 
ist. Es widerspricht ihrer Natur, sie in einer Rechtsordnung als existent 
zu betrachten, in einer anderen nicht, m. a. W. mi t ihrem Wesen ist ein 
räumlich begrenzter Existenzbereich nicht zu vereinbaren. Das hervor-
stechendste und zugleich praktisch wichtigste Beispiel für universale 
Rechtsverhältnisse ist die Ehe. Die hinkenden Ehen sind denn auch die 
wichtigsten und praktisch häufigsten hinkenden Rechtsverhältnisse. 
Hinkende Rechtsverhältnisse entstehen aber auch außerhalb des Ehe-
rechts in fast allen Rechtsgebieten: im Kindschaftsrecht (z. B. hinkende 
eheliche Kindschaft), im Erbrecht (z. B. hinkende Erbenstellung), im 
Sachenrecht (z. B. hinkendes Eigentum), im Schuldrecht (z. B. hinkende 
Forderung) usw.; besondere Probleme und einen besonderen Namen 
haben Rechtsverhältnisse dieser A r t im Gesellschaftsrecht,  wo sie durch 
Enteignungsmaßnahmen entstehen können, deren Wirksamkeit auf ein 
bestimmtes Terri torium beschränkt ist: man spricht dort von einer „ge-
spaltenen Gesellschaft"6. 

Praktisch besonders problematisch sind hinkende Rechtsverhältnisse, 
die ihrer Natur nach stark mit anderen Rechtsverhältnissen verzahnt 
sind, etwa wei l viele Personen an ihnen beteiligt sind — so die erwähn-
ten gespaltenen Gesellschaften — oder wei l sie ihrer A r t nach die 
Quelle für viele weitere Rechtsverhältnisse sind — so die hinkenden 
Rechtsverhältnisse des Familienrechts, an erster Stelle wieder die hin-
kende Ehe. 

I V . Synoptische Betrachtung eines hinkenden Rechtsverhältnisses 

Man spricht häufig von einem hinkenden Rechtsverhältnis in der 
Weise, daß man die Entscheidung des Forums und eines ausländischen 
Staates gegenüberstellt und sagt „Das Rechtsverhältnis besteht nur im 
Inland" oder „Es besteht nur in diesem Staate des Auslands". Man kann 
die hinkenden Rechtsverhältnisse, die im Inland bestehen, hinkende In-

5 Neuhaus GB S. 253. 
6 Vgl. Beemelmanns  „Die gespaltene Gesellschaft". 

2 Dorenberg 


